
Festsetzung des 
Landschaftsschutzge­
bietes „Unteres Ost- 

erzgebirge"
Öer Kreistag des Landkreises Sachsa 
sehe Schweiz hat in seiner Sitzung vom 
1&< September 2OCÖ aufder Grundlage 
der §§ 19 und SC Absatz 1 Nn 3 des 

' Sächsischen Gesetze®über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Sächsisches 
Naturschutzgesetz - SachsNatSchQ in 
dar Fassung der Bekanntmachung vom 
11 Oktober’994 (SächsGVBL S. 1601, 
1995 S. 106/ eine Verordnung zur Fest­
setzung des tar.dsdigfeschuJzgebiexes 
^Unteres Osierzgebbge‘' beseh assen,

zGemäß § 51 Absatz 8 SäehshratSehG 
wird der Wortlaut der Verordnung im 
Folgenden verkündet.

Dis zur Verordnung gehörenden Karten 
können aus technischen Gründen nicht 
im Amtsblatt veröffentlicht werden.,

• Ihre Verkündung wird gemäß § 2 der 
'Verordnung ersetzt durch die öffentli­
che Auslegung zur Sinsichtnahrne für 
jedermann während der Sprechzeiten 
beim

■• .Umwehamt ces Landratsamtes des 
Landkreises Sächsische Schweiz,. Em;?- 
ScHegeJ-Straße 11, Zimmer Nummer 
340,01796 Pirna auf die Dauer von zy.ei 

V Wochen nach Ersehe:een dieses Amts­
blattes.

• Ümweltamr

Verordnung 
des Landkreises

Sächsische Schweiz 
zur Festsetzung des

.Landschaftsschutzge­
bietes „Unteres Ost­

erzgebirge"
Vom 20. September 2000

Aufgrund von. § 19 und § 50 Abs. 1 Satz 
VNr. 3 des Sächsischen Gesetzes über 

.Wätursuhuiz und Landschaftspflege 
(Sächsisches Naturschutzgesetz - 
SächsNstSchG) in der Fassung der Be- 
kannem ach urig vom 11. Oktober 1994 

. ^chsGVBL S 1601. 1995 S. 10&) hat 
der Kreistag oes Landkreises Sachs;- 

''ich® Schweiz mit Beschluss vam
September 2Ö00 folgende Verord­

nung erlassen:

§ 1
Festsetzung als Schutzgebiet

(!) Die in § 2 näher bezeichneten Aa­
chen auf dem Gebiet der Gemein-

, ; den
• Bad. Gottleuba - Berggie3hübe> 
(Stadt, Kurort)
mit den Gemarkungen Bahra,

■ Berggießhübel, Börnersdorf, Breite­
nau. Giesenstein, Gottleuba, HaseA 
berg. Hellendorf,. Hennersbach.

* Langenhennentdod,, Markersbach, 
Ober- urd Niedftrnartmannsbach 
und Oelsen;

Bahretal
mit den Gemarkungen Borna, Gers 
dorf; Göppersdorf mir Wingendorf, 

■ Fried rjchswaldß,
Ottendorf, Nentmannsdorf und

-Ober-und Niederseidewitz;
Dohma
mit den Gemarkungen Dohma 
Cotta, Kleincotta und Großcotta;
Dohna (Stadt)
mit den Gemarkungen Köttewitz 
Und Meusegast;

< Liebstadt (Stadt)
• 7 mit den Gemarkungen Berthelsdorf., 

Biensdorf,. Döbra, Großröhrsdorf, 
Herbergen, Liebstadt;
Seitenbau und Waltersdcrt;
Müglitztal
mit den Gemarkungen Burkhards

L: Walde, Crotta, Falkenhain, 
Pleschwitz, Maxen, Mühlbach, 
Schmorsdorf und Weesenstein.
im Landkreis Sächsische Schwei?., 
werden als Langschaftsschutzgeb^t 
festgesetzt.

•2) Dav Landschaftsschutzgebiet führt 
die Bezeichnung „Unteres Ost- 
erzgebirge".

§3 
SchutzrÄ-eck

Schützswe'ck Ist, die nachhaltige Si­
cherung sowie pflegliche Nutzung 
und Entwicklung des im uanckreis 
Sächsische Schweiz liegenden Teils 
der zeitelten fiacheh Nord- 
ahdachung ces Csterzgebh gas. d&r 
eme tendschafteprägeride Natur- 
und Kvlfeaggschictete- aufweist, 
für den Schutz bedrohter Pfianzen- 
und Tierarten einächließlicn ihrer 
Lebensstätten sowie een öioicp- 
verburd übertegior^ bedeutsam 
IST und

3. es-is besöndere Hedenrung ter die 
Erholung hat.

(2) Schutzzwecka sind insbesondere:
1. die Erhaltung und gcgebenentabs 

Wiederrt.efstellung der unbebauten; 
unzersied eitert ' und
ünzerscfinittenen: Bereiche des üff* 
teren Qsterzgebirges;

z. die Erhaltung und Pflege undigege- 
benenfalls Wieüemersteliung typu 
aller Lanuschaftsbastandteile des 
unteren Osterzgehirgas, hscescus- 
dere der Bergvüesen, Nasswiesen 
und feuchten Falwiesen, Mager- 
wiesen, Befgmisch- und Seh lucht- 
wilder sowie: der Stemrücken- 
tandschaften:

3 die Erhaltene der harmonischen 
Kultedandschaft des Ost- 
erzgebirges mit ihren Freiräumsn 
auf Kuppen und Höchfläehen. die 
besonders:zwischen Mög«tZtei und 
Gottleubatal als regionai bedeutsa­
mer Korridor für wandernde Tier­
arten, insbesondere Vogel und ln- 
sekten, fön die Ausoreftung wätme- 
llebender Pflanzen- und Tierarten, 
wie Eichenrrustei und .< ene 
Hutsisennass sowie für uer. unge­
hinderten Luftaustausch zwssenen 
Böhmischern Sccken und Elbtal von 
dedeutung sird;

4. die Erhaltung der kühumistonschen 
Landschaftselemerne des Ost- 
etepeoirges. insbesondere der 
Zeugnisse des Althergbaus, der Al­
leen. markanten 8a«mgrupoen und 
Einzeloäume einschließlich der 
Umgebung geschützter öder 
gehtetzens-A-ertet Kultur-, Bau- und 
Bödendeckmäler;

5. die Erhaltung und ökologische Sta 
biPslerung des gegenwärtigen. 
Wald besten des. insbe son de re
durch die natur nahe Wald- 
erttwidrlung sowie sie Waid- 
mehrung mir stendomhsirnischen 
Baumarcen, soweit diese nicht dem 
übrigen Schutzzweck des LSG oder 
sonst!g©n ratertchutzrechtlichsc 
Bestimmungen zuwicerlaufen;

6. die Erhaltung esnes Wechsels vor 
Offen?anc und Wald als naWmaum- 
speziffsche Eigenart sowie die Ver­
meidung der Verinseiung von 
Magerwiesen, insbesondere 
Feucht- und Bergwesen bei Beibe- 
hakurig und Mehrung des cer?fid- 
gan Grünlandanferls der Landschaft 
aus Gründen: des Biotop- und 
Artensohutzes;

7. der Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen und ihrer Lebensgemein­
schaften sh Ter des
Naturhsushaltes in ihrer na iüiflehen 
und kuiturhistortsch gawachssr.en 
Artenvielfalt;

3. die Ehnaätung der -.venigen vtehan- 
den en Stencgewässer,. verwiegend 
als Lebensstätte-,. Rast- und Durch- 
zugsgebief^ürwird lebende Tiere, 
insbesondere Sumpf- und Wasser­
vögel;

9. die Erhaltung, und Entwicklung der 
Lebensraum- unc Siotopverfcund; 
funktiönen der Flleßgewässer unc

- ihrer Einzugs bereiche sowie der 
Quellen und Quellgebiete;

IQ-, die1 Erhaltung und Entwicklung der 
großräumigen Lebensraum- und 
Biotopverbuacrturkucn der grenz­
nahen 'Wiesen ur d Wälder entlang 
der Grenze BRD - Tschechische Re­
publik als Ruhezonen und ökolo­
gisch besonders wertvolle Bereiche:

11. die sparsame Nutzung der «ch richt 
erneuernden Naturgüter und die 
Vermeidüng dauerhafter Schäden 
des Naturhaushaltes sowie des 
Landschaftsbildes bei deren 
Aufsuchung und Gewinnu-’g;

12. die Erhaltung des Bartens und sei­
ner natürlichen Funktionen: sowie 
der Vegetation m erosions- 
gefährceten: Lägen},

13. eine- räumlich und zeitlich gelenkte 
natur- und landschaftsvertregl che 
ErhblungE- und Frazeitnutzung so­

§2
Schutzgegenstand

(1 ) das Lardschafeschutzgebiet hat 
eine Größe von ca. 16 050 ha.

(2 ) Das Schutzgebiet wird nach dem 
Stano vorn 20.09.2000 nach außen 
wie folgt begrenzt:

1 Im Süoen dmeh die Staatsgrenze 
der BRD zur Tschechischen Repu­
blik.

2. 5m Westen durch die Grenze des 
Landkreises Sächsische Schweiz 
zum Weißerftzkreis.

3. Im Norden ab der Kreisgrenze nerc- 
östlich vcn-Hausdarf durch die Ors- 
verbindungsstraße K 8707 (alt 289) 
zur Gemarkung Maxen, weiter die 
Straße K Ö76S (alt 288) zu den Ge- 
markungen Schmorsdorf, Falken­
hain und-Pteschwitz,. dann entlang 
des. Fußweges von Pfascbwitz zum 
Haltepunkt Körtewits (DB.) unc an 
der Bahnlinie zu den Gemarkungen 
Köttewitz und Meusegast.
In Meusegast verlässt die Grenzlinie 
die Straße K 8763 (alt 285) auf dem 
öffentlichen Weg zur SfraßeK 8770 
(alt 597K Alts Teplfteer Poststraße, 
benutz?, diese irr östlicher Richtung 
big zum Schnittpunkt mit der 
Gemerkungsgrenae Meusegast/ 
Pima-Zuscherdorf. verläuft auf die­
ser weiter bis tut Gemarkunns- 
grenze Niederseidewitz/ ^ima- 
Zuschendörf, diese werter bis zur 
Gemarkungsgrenze Niederseide- 
witz/ Pirna-Zehists und; anschlie­
ßend entlang der Gemarkungs­
grenze Niederseidewitz/
Dorrma bis zur Gemarkung Dohma. 
Vorn südlichen Ortsende Dohmas 
entlang des Fahrweges zum östli­
chen Ortsende von Ottendorf und 
von da weiter entlang der Straße K 
8732 (ab 276) zur Gemarkung Götte 
und dsrach ins
Gätdeubatai.

4< Im Osten im Gottlevbatel entlang 
der Straße 5 174 aufwärts bis ,<um 
Abzweig.nach Berggießhübel-Zwie­
sel. von dort entlang der Straße < 
8751 (ait .172) bis 2ur Gemarkung 
Bahra, von da ab werter bis zur Ge- 
markung Markersbach,

- Ao hier entlang der Straße S *7* bis 
zur Gemarkung Holtendorf und von 
da entlang der S 173 bis 
zur Bundesgrenze.

(3) Die Inrengrenzen des landschafts- 
schutzgebtetes umschiießen im 
Wesentlichen die Ortslagen ein­
schließlich von. Entwickiungsflägnen. 
der Kommunen Bad Gottleuba - 
Berggießhübel, Bahretai, Dohma, 
Liebstadt und Müglitztal. Damit sind 
diese Bereiche nicht Bestanden 
des Landschaftsschutzgebietes.

(4) Die Grenzen des Schutzgebietes 
sind in einer Übersichtskarte des 
Landratsamres des Landkreises 
Sächsische Schweiz ram 133109 2000 
im Maßstab 1 : 25 000 und. teilwei­
se in 127 ~lurkarteß des Landrate- 
amtes des. Landkreises Sächsische 
Schweiz im Maßstab von 1 : SOO bis 
1 : 5 OW gnin eingetragen.
Maßgebend für den Grenzverlauf ist 
die: Limenaußenfe^ : der
Grenzeintragungen In den F’ur- 
karten und in der Übersichtskarte, 
soweit keine Flurkarten vorhanden 
sind.
Soweit öffentliche Wege. und. Stra­
ßen (im Sinne von $ 2 Absatz 2 Nr; 
1 a und b das Sächsischen Straßen- 
geseöes (SachsStrG) vom 21 uanu- 
ar 1993 (SächsGVBI. G 93) .. 
Eisenbahntrassen oder Fteäieftun- 
gen die Grenze bilden, liegen sie 
außem^fe-des Landschaftsschutz­
gebietes; grenzbildende Fließ- 
gewisser und Hecken liegen inner­
halb des Landschaftsschutzgebie­
tes.
Die Karten srnd Bestardleilder Ver- 
ofdnung. Die Verordnung mit Kar­
ten wird beim Lancratsamt des 
Landkreises Sächsische Schweiz 
Emii-Schlegel-Straße '1, 01796 
Pirna, auf die Dauer von wat 
chen nach Verkündung dieser Var- 
ordrung im Amtsblatttür den Land­
kreis Sächsische Schweiz zur ko­
stenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Spreuiizeiten öffentlich 
ausgeieat. ........

(5) Die Verordnung mit Karten ist nach 
Ablauf der Aus.agungsfriKt beim 
Landratsarrt des Landkreises Säch- 
siacha Schweiz; Emil-Schiegel-Stra- 
ße 11, zue .kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

wie >m Bereich von Erhatungs- 
schwerperikten eine
lancsch aftsangepasste L’nte ma L 
tung von Wanderwegen and Aus- 
sichtepunster;

14. dfe ShaftUpg und Entwicklung reich 
struktunetterO-'t^arder als hamc- 
msche Uber ginge zur offenen 
Landschaft;

1ä. die harmonische und 
iandschafteangepasste Ausführung 
aller landschafegestaitenden una - 
verändernden Maßnahmen unter 
Wariuiig derbescnderenEigenart, 
Schönheit und 'des,Erlebniswertes, 
der Natur sowie

Id. der Schutz und die Erhaltung vo- 
Gebieten mi! garstiger klimatischer 
Wirkung emschiießlich von Luftaus- 
tapaenbahnen sowie dte. Vermei­
dung von Luft-, Lärm- und Klima- 
beekträchtigun gen.

§4
Verbote

In dem Landschaftsschutzgebiet sind 
alle Handlungen verboten, die den 
Charakter des Gebietes 
verändern oder cem besonderen 
Schutzzweck zuwiderfaufen, msbezon- 
dece .venn sadurc^
। der Naturhaushalt geschädigt.
2. die Nutzuegsfäh?gke«t der Natur- 

gürer nachhaltig gestört,
3. eine durch- dre Verordnung ge­

schützte Flächennutzung auf Dauer 
geändert,

4. das Landschaftsbild nachteilig ge­
ändert oder die natürliche Eigenart 
der Landschaft auf andere- Weise 
beeirträchfcgt sowie

5 der Naturgenuss oder der besonde­
re rfCaiungswert der Landschaft: 
beeinträchtigt werden.

§5 
Eriaubnisvorbshalte

0) Handlungen, die den Charakter dos 
Gebietes verändern oder dem be- 
sonderen SchuCZiweck zuwiderlau­
fen kennen^ bedüffer' der Schriftli­
chen Erlaubnis' der Naturschutz« 
behörde.

Gl Der Erlaubnis bedürfen insbeson­
dere folgende Handlungen:

■ Ered7tung,ÄndetengoäerErweitbi-' ' 
rurg baulicher Anlagen im Sinne 
von §2 Abs. 1 der SächsischerrBau- 
ardnung (SächsßO) in dar Fassung? 
der Bekanntmachung vom 13. März, 
1999 (Sachs GVBI..5. 36) in der je­
weils gültigen Fassung oder der Er- 
richteng gleichgestellte Maßnah­
men;

2. Errichtung von Snfnadungen, außer 
für Farstkulturen, oder Anlegen von 
Lauhgehätehecken um Wohngrund- 
stücke;

3. Verleger udet Andern von aber* 
oder unterirdischen Leitungen alter 
ArtHußerhaib von Wegen oder Sb'a- 
ßens ausgenommen transportable, 
saisonal genutzte Rohdeitungen für 
die Bewässerung;

4; Abbau. Entnahme oder Einbringen- 
von Steinen. Kies, Sand, Lehm oder 
anderen Bodönbestsndteilen oder 
die-Veränderung der Öodengestalt' 
auf andere Weise;

5. Lagern von- Gegenständen- oder 
Mate'iaiien. soweit sie nicht zur zu- 
iässiger Nutzung des Gruncstückas 
gemäß § 6 erforder-ch sind;

ö. Ablage ocer Vei anderung van Stre­
ßen, Wegen, Plätzen oder acderen 
Verkehrswegen oder Lagerplätzen;

7. Anbringen von Wegemarkierungen,, 
die- geeignet sind, die Erholungs­
nutzung läumlichzu lenken oder die 
Au-oye von Aussichtspunkten;

8. Anlage oder Veränderung von Flä­
chen ad&' Anlagen für Sport und 
Spiel oder sonstige dauerhafte 
Freizeitnutzung;

9. Anlage vor. Flugplätz~n scvAe der 
Betrieb'.tcir Ultraieichtgeräten oder 
Drachen oder Gleitschirmen oder 
Fallschirmen oder Flugmodelen ab 
25 kg oder ährTchen für die Benut­
zung des Luftraumes bestimmten 
Geräzen außerhalb von Flugplätzen;

10, Ausüben von Motorsport ocer Be­
treiben von Tcuristenbahnen;

11. Aufstellen von Wohnwagen oder 
Verkaujsstanden außerhalb der zu- 
geiasseneri Plätze oder dasmeh» tä­
gige Zelten oder AtMellen von 
Kraftfahrzeugen;

12. Anlage. Beseitigung oder Ände­
rung von füc-ßenden qder stehen­
den Gewässern oder alte Nutzun­
gen des Wasserdargebotes (Grunde 
und Gberffächenwasser);

13, Aufetelten oder Acbringen von Pia« 
katen, Bild- oder Schftfttafeln;

14. Erstsufrotetungen., Um Wandlungen 
von Wald, Anlsge-van Wsilmachts*- 
baumkulturen odertvom Kleingärten 
oder die wesentliche Arderurg der 
Bodennutzung auf andere Weise;

1-5. Beseitigung; oder Änderung von 
wesa ntl icnen La ndschaftsbestand- 
teilen wie Feidgehöbren. Feid- 
hedcan, Baumgrupper., rnnzel- 
bäumen emscMeßlicn markanten 
Baumreihen öder Aileen an Straße« 
und Wegen, Steinrücfcenx Trocken- 
mauern, Ackerterrassen, 1 ümpeln, 
Weihern, Kleirttacben,.Sächer- adsr 
Wassergräben, besenaer-en Wie­
sen typen wie Bergwiesen, Mass- 
wie&en, feuchte-s Tatenesen oder 
Magerwreser oaer Zeugnissen des 
Aftbergbaus;

16, Durchführung von Veranstaltungen, 
de mit erheblichem Lärm verbun­
den sind,, auf andere Weise den 
Naturgenuss stören oder das Land- 
achaftsblld beeinträdnrgen;

3 7. Einrichtung von Wildgehegen im 
Sinne des § 24 Sächsisches Landes- 
jaadgEsetz (SächsLJagdG; vom 3. 
Mai 1.991 (SächsGVBI. S. 67) in der 
jeweils gültigen Fassung;

18. Anlage van Tierffiedhäfen;
19. rösklettern an anderen als an den 

von der Natarauhutzbehör de bestä­
tigten Kletterfelser und Kletter- 
wegen.

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
din:Handlung’ Wirkungen der in § 4 
genannten Art nicht zur Folge hat 
oder solche Wirkungen durch Auf­
lagen oder Bedingungen abgewen- 
det werden können. Sie karm mit 
Auflagen, unter Bediogurigen, be- 
fnster oder widerruflich erteilt wer­
den, wenn dadurch erreicht wird, 
dass die Wirkungen der Handlun­
gen dem Schutzzweck nur unwe- 
sem :l ich zu widerrufen.

(4) Die Eraubnis wird durch eine nach 
anderen Vors-chrften 1- - 
Gestsirung ersetzt, wenr diese irn 
Einvernehmen mit der Natursdiutz- 
behörde ergangen Ist.

: (5) Bei Handlungen des Bundes und 
des Landes, .die nach anderen Vor-

fen, wird die Erlaubnis durch das 
Einvernehmen mit der Natursä-iuto 
behörde ersetzt Das Gleiche giltfür 
Handlungen, die unter Leitung oder 
Betreuung staatlicher Behörden 
durchgeführtwerden.

§6
Zulässige Handlungen

Die §§ 4 und 5 gelten nidft für:
1. die Nützung, im Rahmen einer um- 

wo i t g c r c c h t c r 8 e wirts ch eftun g
land- und forstwirtschaftlicher 
Grundstücke in der bisherigen Art 
and Irn bisherigen Umfang' und 
Nulzurigsbasehs'dnkun^^ die r ach 
Ablauf der Förderung zu einer an- 
deren Nutzungsart. führen (Auf § 3 
SachsNatSchG und §.3ß Abs. 2 des 
Waidgesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SäehsWaldG) vom 10. 
Apra 1992 (SächsGVßu £-37) wird 
hi^gewtesen.);

2. die ordnungsgemäße Ausübung 
der Jagd unc der Fischerei:

3. die sonstige bisher rechtmäßig aus­
geübte Nutzung der Grundstücke, 
Straßen,.Wege und Gewässer sowie 
der rechtmäßig bestehenden EJn» 
nchtufigen in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang sowie 
deren Unterhaltung und Erhaltung;

4 .Schutzzäune an Verkehrswegen;
5. PHeue- und Strtwicklungsmaß- 

nahmen der NÄrurscnutzbehördo 
sowie behördlich angeordnete oder 
zugeiassene Beschilderungen.

§7
Grundsätze undZiele. u . 

der Pflege und Entwicklung
(1 ) Grundsätze und Ziele der Pflege 

und Entwicklung sind insbesondere:
1. der schrittweise Abbau bestehen­

der Umweltstdnjngen durch erheb­
liche und nachhaiftge Beeinträchti- 
gurrgeh der Landschaft;

2. der Rückbau störender stillgelegter 
baulicher An lagen irn Auöenbereicn 
zur Wiederherstellung unbebauter 
Bereiche;

,. die Renaturierung naturtremderund 
verbauter Ateßgewässerabschnrtte 
sowie die Wiederherstellung bee.n- . 
trdchtigrnr oder trcckengelegter 

. Queifen und Queügebiete;
u die Wiederherstellung degradterter

3



■ • tii Afeiirike . Tag der 
Zahngesundheit

,reuchtwiesen;.
S. die Bewirtschaftung, Pflege und 

WrederhersreUung der Wälder nach 
ökologischen Grundsätzen ein­
schließlich der Bewirtschaftung der 
Wddhestänce auf einer Bestands- 
höhe, die eine natürliche Wald- 
e n tw tekl un g, erm ö gli ch b

. 6. die Anwendung resscurcen- und 
strukturschonender Weide.ver- 
fahren, insbesondere durch die 
Auszäunung von Wasserläufen, 
Uferzonen/ Feuchtbereichen; Feld- 
gehnlzen und' Steinrucken,

7, die Wiederherstellung, Pflege-und 
Entwicklung von Bundes- und 
landesrechtlich besonders ge- 
schüteten Grüniandbiotopon, wie 
Bergwicsen, mageren Frischwiesen, 
Borstprasrasen und Feucrdwiesen, 
durch die-Fordemng de*-extensiven. 
Grüniandnutzung und die Mehrung 
der Grünlandanteile;

8 die Pflege und Entwicklung der Le- 
■ bensräume charakteristischer Tiere 

und Pflanzen im Übergangshereich 
SbtaVQstefzgsBirge. i nsbesondere 
des oehÖlzroicncn Offenlandes urd 
der Steinruckenlandschaften;

?. die landschaftsschonende Anlage 
von Flächen für den ruhenden Ver­
kehr am Rand der Erholungsorte 
und an den Zugängen zu-Erlebnis 
gebieten ohne Beanspruchung 
hochwertiger Landwirtschaft?-, 
Forst- und öictopschutzf lachen und 
ofe-iandschafeargepasste Gestal­
tung von Wetterhütten und Aus- 
aichts punkten,

(2} Zur ' genauen Festlegung der 
schutzzweck- und schutzzielgemä- 
ßen Pflege- und Entwckkmgsmyß- 

. nahmen kann die zuständige Natuf- 
schutebehorde (Staatliches ümwslt- 
fachamt) einer pflege- und Ent­
wicklungsplan aufsteUen Bei der 
Erarbeitung und Fortschreibung : 
sind die betroffenen Trager öffent : 
lieber Belange einzubeyehen. Auf i 
die Pflicht zur Duldung, oer erforder-; 
liehen Pflege- und Entwicklungs- 
maßnahmen gemäß § 15 Abs. 5 
SächsNatSchG wird verwiesen.

§3 . - ... .
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung 
kann dtp Naturschutebehörde nach §53 
SächsNalSchG Befreiung erteilen.

§?
Ordnungswidrigkeiten

(1) Orcnnngsw d'ig im Sinne, des § 61 
Abs. .7 Nr. 1 SächsNatScrG handelt; 
wer vorsätzlich oder fahrlässig ent­
gegen 5'9 Abs. 2 SächsNatScnG in 
Verbindung mit 3 4 dieser Verord­
nung: Handlungen vomimmt, die 
den; Charakter des Gebietes verän­
dern oder dem besonderen Schutz- 
zweck zuwiderlaufen, Insbesondere 
wenn dadurch-

1. entgegen $ 4 Nr. 1 der Natur- 
haushalt geschädigt,

2. entgegen § 4 Nr. 2 die Nutzungs­
fähigkeit der Naturgüter nachhaltig 
gestört.

3. entgegen §4 Nr. 3 eine durch die­
se Verordnung geschützte Flächen- 
nutzung.au1 Dauer geändert,

4 entgegen § 4 Nr, 4css Landsehafts- 
• bild-nachteilig geändert oder die 

natürliche Eigenart der -andsohaft 
auf andere Weise beeinträchtigt 
und

5, entgegen §4 Nr 5 der Naturgenuss 
oder der besondere Efholüngswert 
derLandschaft
beeinträchtigt werden,

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 
Abs. T Nr, 1 SächsNatSchG handelt 
auch, wer ohne vorherige schriftli­
che Erlaubnis vorsätzlich odertehr- 
lässig

1. entgegen § 5 Abs. 2 Nr, 1 bauliche 
Anlagen im S»me der SächsEO in 
der Jeweils gültigen Fassung ernch- 
ter änaetToder erweitert oder der 
Errichtung gleich gestellte Maßnah­
men durchfuhrt,

2. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 2 Einfrie­
dungen, außer für Forstkuituren, er­
richtet oder Laubgehölzhecken um 
Wohngrundstücke anlegt,

3. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 3 ober- 
oder unterirdische Leitungen aller 
Arraußerhalb von Wegen oderßtra- 
ßemvet lagt oder ändert,. ausgenom­
men transportable, saisonal genutz­
te Leitungen für die Bewässerung

4. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 4 Steine, 
Kies, Sand, Lehm oder andere

• ßbdenbestendt^ abhaur, enr-

mmmtcdereinbringt oder die Ver­
änderung der Bccongestaltauf än- 
Pere-Weise vornfmmC

5. entgegen § 5 Abs. 2 Nr: S-Gcgen- 
stände oder Materialen lagere, so­
weit sie nicht zur zulässigen Nut­
zung des Grundstückes gemäß $6 
erforderlich sind,

6, entgegen § 5 Abs Z Nr. 6 Straßen, 
Wege, Plätze oder andere Verkehrs­
wege oder Lagnrp.ztze önlegtodei 
verändert,; ,

7, entgegen §5 Äbs. 2 Nr. 7 Wege­
markierungen anbringt, die geeig­
net sind,, die. Efhoiungsnutzung. 
räumlich zu lenker oder Aussichts­
punkte anlegt.

8. entgegen. §.5 Abs, 2 Nr. & Flächen 
oder Anlagen für, Sport und Spiel 
oder sonstige dauerhafte Freizeit- 
nutzung erliegt ooer verändert;

9. entgegen $ 5 Abs. 2 Nr. 9 Pugpiät 
ze aniect sowie Ultraleichtoeräte 
öder Drachen oder Gleftscmrme 
oder Fallschirme oder Fugmcdelle 
ab: 25 kg oder ähnliche für dis Be­
nutzung des Luftraumes bestimmte 
Geräte außerhalb von Flugplätzen 
betreibt.

10. entgegen § 5. Abs, 2 Nr. 10 Motor­
sport oder Touristenbahnen be­
treib",

11, entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 11 Wohn­
wagen oder Verkaufsstände außer­
halb der zugelassenen Plätze auf- 

- stellt pder mehrtägig ze tet oder 
Kraftfahrzeuge abstelft,

12. entgegen § h Ahs. 2 Nr. 12 fließen­
de oder stehende Gewässer anfegt, 
beseitigt oder ändert öder das 
Wasserda i gebot {Grund- und 
Oberfläche  ̂wasser; anderweitig 
nutzt.

13. entgegen j 5 Abs, 2 Nr, 13 Plakate, 
Biin-c,der Smnfttafeln aufstellt oder 
anbringt,

14. entgegen § 5 Abs, 2 Nr, 14 Erst- 
aufforstungen, Gmwandlunger von 
Wald, Anlage von 
Wei hnachtsb a umxu Itu ren oder von 
Kleingarten vom-mn-t oder die 
Bodennutzung auf andere Weise 
wesentlich ändert,

„Tag der offenen Tür „ 
auf der Deponie Kleincotta

Am 28 Septembet 200Ü harten Besuchui die Gelegenheit hinter dip Kulissen eine 
modernen RasiobraHageEStattn zu schauer. LXsr Zweckverband Abfall wir schäft. 
Oberes. Elbtal; urd der Landkreis Sächsische Schweiz luden zu einem „Tag der 
odenen Tut H auf oie Depuniu Kleincotta ein.-,

’n den vergangenen Jahren istdcit erheblich in verliert worden. Vor allem außdem 
Gebiet.des Umweltschutzes kennen sich die Leistungen sehen, lassen.
Aus dem abgelagerten Müll-werden gegenwärtig 120 Kubikmeter Gas pro-Stun­
de abgesaugt.

Seit August 1999 wird diese Gasmenge über ein Blockheizkraftwerk verstromt 
Dacsi wej den 165 Kilowatt pro-Stunce n das Landesneteemgespeisv. Auf Initia­
tive oer Firma DloL-1 ic Känl auaPura wurdeeiue-MSglichkeit gefunden, die über 
dem Kühler auf dem Dach des Btockheizkraftwerkes ungenutzt in d e llmwe’t 
abgegebene Energie aufzufengen. Dadurch können zusätzlich 3L\KitewattTÜrdie 
Beheizung der Räume im Verwaltungsgebäude ces Deponie genutzt werden. Dies 
führpzu einer Einsparung von heute ca. 4.400 DM-für Flüssiggas.

Lancrat Michael Geister (Mitte} setzte gemeinsam mit dem Geschäftsführer des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft, Raimund Otteni (im Bild rechts), die neue-An­
lage für diese umweltfreundliche Ar? der Nutzung von Dep.nniegas’ in Gang.

A. Linke
Pressereferentin

entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 15wesent­
liche LaT.dsCitaftsbestandtöfl'e wie' 
Feldgehotze, Feldhecken, Saum-^„ 
gruppen, Snzelbäume einschließ­
lich markanter Baumrethen oder Ai­
leen an Straßen, uncr Wegen, Stein- 
rüesen, Trodrenmauern^ Ackerter- 
rassen, Tümpel, Weiher, Kietn- 
teiche, Bäche oder Wassergraben, 
besondere Wieser ilypen. wie Berg-
wiesen,. Nasswiesen, feuchte Ta-i- 
wiesen ocer Magerrasen oder 
Zeugn ssa. des Altbergbaus bssei- 
t-gt oder önderr

16. entgegen § 5 Abs. 2 Nr, 16 Veran­
staltungen, die mit erheblichem 
Lärm vertiunden sind, auf andere 
Weiseden Narurgeouss stören oder 

' düs Landschaftsbtld. oeemrrdchti- 
gen, durch Führte

1?, entgegen § 5 Aös 2 Nr. ITWsidge- 
, hege im- Sinne des § 24 

SächsUagdG in der jeweils gültigen 
Fassung ernrichtet,.

; & entgegen § 5 Abs. 2 Nt Iß Tier 
fnedhore anjegt,

19 entgegen § 5 Abs. 2 Nr, 19 Fels- 
klettern an andenir als an oer von 
der Naturschutzbehörrje

bestätigten Klatterfelseo und Kletter- 
wege.o durchführt.

(^ Ordnungswidrig im Sinne des § 61 
Abs. 1 Nr, 1 SäehsMatSchG handelt 
des Weitereor wer vorsätzlich oder 
fahr lass ig einer vollziehbaren Auf! a- 
ge zuwidcrhandelt, mit der eine 
nach' § 5 ei lullte Erlaubnis oder eine 
nach § £ erteilte-Be€;eiung versehen 
worden ist.

_ § W
in - Kraft - Treten und 
Außer - Kraft - Treten

(1) . Diese Verordnung tritt am Tage 
nach Ablauf der Auslegungsmst ge­
mäß § 2 Abs. 4 Satz 5 in Kraft.

(2) . Gleichzeitig ritt Für das Gebiet des 
Landkreises Sscnsiscne Schweiz der 
"Beschluss des Bezirkstages Dres­
den Nr 157-22/197’ vorn 19. Juli 
1971 zur Festsetzung des LSG „Cst- 
erzgebirge'', veröffentlicht in den 
„Minejlungen für die Staatsorgane 
im Bezirk Dresden“, Nr, 5/1971 au: 
ßer Kraft,

Pirna; der 20. September 200C

Der Landrat
M, Geisler

Tag der Land- und Forstwirtschaft
Am30: September 2000 hätten alle ’nteresstenen Gelegenäet.sjch in Dlaersbacdi 
über die Land- und For^/i^schafraes Landkresses Sächsische Schweiz zu Infor- 
mierön. -
Vortührungen von Feld- und Walßwagebau, Präsentation des land- und forst- 
wi rtschaftl i eben Pfl anzensortim ents. Ja gdgeh räuchs h u n devorführ un gen,
i rophäenschau und Jagdhorn bl äsen gehörten zum. v/elseidgen Programm. 
Umfangreiche neue aber auch historische Technik aus Land- und Forstwirtschaft 
kennte besichtigt werden.
Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die-Meisterschaft im Pflügen'.

Das anschliaßendfcSchaopflügen mit unterschiedlicherTechnik wurde von Lardrat 
Michael Geisler traditionell mit Pflug unc Ffero eröffnet:

? Bekanntmachung über eine 
J 3 Veröffentlichung im Sächsischen 

Ausschreibungsblatt

Der ZwecKve-band Abteilwirtschart Oberes Elbtal macht bekannt» dass die künf­
tige Reatabfallentsoi gung des Verbandes szancort-und'varfahrersetfen ausge- 
schieben wird.

Der vollständige Ausschrefbungstext wird neben einer Veröftent-ichung im Sup« 
plementdes cU-Amtsbiartes zusätzlich in der ersten Oktobe»hälfte im Sächsischen 
^usschreibungshatt veröffentlicht.

Dresden, 2. Oktober 2000
•ZwecKverband Abfaitw^rtsctiafvOberes Elbtai

Raimund-Ottenr 
Geschäftsführer

Der Tag der lZshngesuhdheit ärn 25; 
September botwieaer Anlass, überd&n- 
Züstand der Zähne bei den Kindern und 
Jugendlichen im _andkrejs Sächsisdie 
Schweiz zu berichten.
BeterKgt ander EnWcklüng der Zähn- 
gesunüheit waren die Mitarbeiterinnen 
des^ugendzahnärztlichen Dienstes, die 
mit.viel Engagement alle Kinderein­
richtungen und Schulen d$s Landkrei­
ses 'm Laufe des vergangenen Schul­
jahres au-gesucht haben unddie-Zäh- 
ne der anwesenden Kinder nach Karies, 
rüllungen und den Stand der 
Gebissentwicklung untersucht haben. 
Die Ergebnisse dieser Reihen­
untersuchungen wurden in bei’tegen- 
der Übersicnt dargestellt. ' 
Dis;Gnjppenor<sphylaxa wird im Land- 
krefe Sächsische-Schweiz durch den re­
gionalen Arbertskreis JugendzaKn- 
pflege geregelt; dessen GeschäftsfuFW 
rung Hoerfahs beim Gesundheitsamt 
liest. Gemeinsam mit zwanzig nieder­
gelassenen Zahnärzten wurde in den; 
Kindergärten das Zähne putzen erklärt 
und geübt, sowie über gesunde Emäh-- 
rung und die Anwendung, vöiv 
Fluoriden gesprochen. Dabei lag 70 
der Gruppenprophylaxe in den rönder-; 
gärten m den. Händen dos Gesund- 
heitsamtes. • <
Inden 26 Gmndschulen (74%), diesem 
Jugpndzahnärztlichen Diersb betredi 
wurden, erhielten die Kl oder zusätzlich 
zur theoretischen Aufklärung über db; 
Zahngosundbei? eine Huoridlac .̂ 
töuuhierung der bleibenden, Zähne,: 
y^enn das Einverständnis der Eltern vor- 
ftg. Ähnliche Maßnahmen erfolgten in, 
den anderen. Grundschulen des La 
krsises durch die jeweils betreuenden 
Zahnärzte. Auch «m Beraten der MittsL' 
schulen wuroe Prophylaxe beteicbef/ 
z.B. indem den Schülern der fünften 
Klassen der Zahnaafbau und.die Art- 
wendurg von Zahnseide eddärt.wurda- 
in Seniörenvcirträgen wurden aci er 8uoi: 
ältere Gererat'cinen zu Fragen tfen 
Zahngesundheit beraten und das betraf 
nicht nur die Pflege der „Dritten*7da 
dis Großeltern durchaus auch Enflüss 
auf die Emähmn gsgewohnheiten der En-,; 
kefkinder äusüben.'She Weiteftiilduogs-r 
veranstä:tupg,für Tagssrnörter stanö- 
un^er dem Thema Zahnpflege und ge­
sunde Ernährung, pie vom Gesnnjf’

Möglich . r "
die tenktionlerende Zusamrnenarbeitfn 
der regicn3ien Arbeitsgemeinschaft 
üesundheitsför^ Jes I andkrpi- 
ses, mit dem Jugendamt und dem 
Regtarialschulamt., mit den Schüileitenr. 
und den Lehrern sowie mit den 
Kindergartenieiterinneh und den Ertie- 
herinnen . • < C/•.
Im Landkreis Sächs4sche Schweiz wür­
den 1018 Kinder® % der Untersuditenk 
ermitteit, nie nach den Krönen der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft- für. 
Jüggndzshnpflege (DAJ) das-Risiko auf- 
wesen, mehr Karies als andere Kinder 
zu bekommen. Für diese Kinds? wurde 
am Berreuungsprogcamm entwickelt 
und erstmals in Sachsen Irrt Landkreis 
bächsische Schweiz im Schu jähr 1.998/ 
99 erprobt unc im Berichtszeitraum wei­
tergeführt. Die ausgewähiten Klass'en 
mit einem hohen Anteil an Kindern mit 
erhöhtem Kärfeefis&o ^nd vielen be- 
bandiungsoedürftigen Kindern wurden 
ein drittes Mal im SchuJjat.r betreut.-Zu-' 
dieser sogenannten intensivprophylaxe 
wurde in kleinen Gruppen das Zähne­
putzen geübt und über die Entstehung 
der Locher in den Zähnen gesprochen, 
erhielten die Kinder eins"zusätzliche 
Fluoridlacktoudrierungder bleibenden 
Zähne und wurden noch ein Mai die 
Zähne kontrolliert, ob immer- noch die 
Sehandiungsbedürftigkeit bestand, - 
Dieses Programm wurde in den Schu­
fen von den Schulleitern, Lehrern und 
Schülern aber auch von den Eltern pc- 
sitiv bewertet und güt akzeprert. 
wurden mit der Intensivprophylaxe 1h 
36 Klassen 707 Kinder erreicht; davorr 
waren 138 Kinder mit erhöhtem Kariesf 
naiko und 344 Kinder, die zur Reihern 
Untersuchung behänd!ungsbedürftig ’ 
waren.

’ • T,Z-i’ V.£ ■
Es konnte ein geschätzt werden, dass 
durch die zusätzliche interveHtic^-mehr - 
K rioer den Weg zur Zahnbehandlung 
gegangen waren, Bemerkenswert-war 
such die Tatsache, dass im Vergleich 
der Entwicklung aes DMEfD-lndeKÜber ■ 
die zw» Jgbre :n den zusätzlich betreu­
ten Klassen eie Zunahme der zerstör­
ten, extrarjierten und gefüllten bleib^.-, 
den ZäFme wen: geringer ausfie5 als ön. 
Kre scurchschnitt. Qb dies auf die 
Intens ivpraphyläxe mitder zusätzlichen 
Flucridferung zunickzuföhren war, söh ■ 
in der Weiterführung des Programms 
untersucht werden. ~

Gesundheitsamt'

A Unke
Pressereferentin


